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Herrn
Lennart Mühlenmeier

Informationszugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz 
Nordrhein-West- falen (IFG NRW)
Ihr weiterer Antrag vom 18.06.2020

Sehr geehrter Herr Mühlenmeier,

auf Ihren o.g. Antrag teile ich Ihnen mit, dass die Zuständigkeit für
Haftkommunikation  bei den einzelnen Justizvollzugsanstalten liegt.  Es
besteht   weder   eine   Verpflichtung   der   Justizvollzugsanstalten,   die
dortigen Unterlagen vorzulegen, noch werden hier Listen über Verträge
oder   Vertragsdetails   geführt.  Aus   diesem   Grund   ist   mir   lediglich
bekannt, dass die Justizvollzugsanstalten Verträge mit verschiedenen
Telekommunikationsanbietern   geschlossen   haben;   zu   diesen   gehört
auch die Firma Telio GmbH.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
█████

14.07.2020

Aktenzeichen
1451 E - Z. 13/20
bei Antwort bitte angeben

████████████████
███████████████

Dienstgebäude und
Lieferanschrift:
Martin-Luther-Platz 40
40212 Düsseldorf
Telefon: 0211 8792-0
Telefax: 0211 8792-456
poststelle@jm.nrw.de
www.justiz.nrw

Öffentliche Verkehrsmittel:
ab Hbf mit Linien U 76, U 78 
oder U 79 bis Haltestelle
Steinstraße / Königsallee
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